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1. UGB § 271 heute

2. UGB § 271 gültig ab 19.02.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 6/2026

3. UGB § 271 gültig von 01.10.2016 bis 18.02.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 43/2016

4. UGB § 271 gültig von 17.06.2016 bis 30.09.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 43/2016

5. UGB § 271 gültig von 01.06.2008 bis 16.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2008

6. UGB § 271 gültig von 01.01.2006 bis 31.05.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2005

7. UGB § 271 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2001

8. UGB § 271 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1998

9. UGB § 271 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

10. UGB § 271 gültig von 01.08.1990 bis 30.06.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 475/1990

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des EuGH obliegen die sich aus einer Richtlinie ergebende Verp;ichtung der Mitgliedstaaten,

das in der Richtlinie vorgesehene Ziel zu erreichen, und ihre P;icht, alle zur Erfüllung dieser Verp;ichtung geeigneten

Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zu treAen, allen Trägern öAentlicher Gewalt der Mitgliedstaaten,

einschließlich, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, den Gerichten (vgl. etwa EuGH 7.8.2018, C-122/17, David Smith, Rn.

38, mwN). Zur Erfüllung dieser Verp;ichtung verlangt der Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung von den

nationalen Behörden, unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der dort
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anerkannten Auslegungsmethoden alles zu tun, was in ihrer Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit des

Unionsrechts zu gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im

Einklang steht. Dieser Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts unterliegt jedoch

bestimmten Schranken. So Gndet die Verp;ichtung des nationalen Richters, bei der Auslegung und Anwendung der

einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt des Unionsrechts heranzuziehen, ihre Schranken in

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen

Rechts dienen (vgl. EuGH 14.10.2020, C-681/18, JH, Rn. 65 f, mwN).Nach der Rechtsprechung des EuGH obliegen die

sich aus einer Richtlinie ergebende Verp;ichtung der Mitgliedstaaten, das in der Richtlinie vorgesehene Ziel zu

erreichen, und ihre P;icht, alle zur Erfüllung dieser Verp;ichtung geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder

besonderer Art zu treAen, allen Trägern öAentlicher Gewalt der Mitgliedstaaten, einschließlich, im Rahmen ihrer

Zuständigkeiten, den Gerichten vergleiche etwa EuGH 7.8.2018, C-122/17, David Smith, Rn. 38, mwN). Zur Erfüllung

dieser Verp;ichtung verlangt der Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung von den nationalen Behörden,

unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung der dort anerkannten

Auslegungsmethoden alles zu tun, was in ihrer Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu

gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im Einklang steht.

Dieser Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts unterliegt jedoch bestimmten

Schranken. So Gndet die Verp;ichtung des nationalen Richters, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen

Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt des Unionsrechts heranzuziehen, ihre Schranken in den

allgemeinen Rechtsgrundsätzen und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts

dienen vergleiche EuGH 14.10.2020, C-681/18, JH, Rn. 65 f, mwN).
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